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Fahrlehrerausbildungsstätten anerkennen lassen

Wenn Sie Fahrlehrer:innen ausbilden wollen, benötigen Sie die amtliche Anerkennung 
Ihres Betriebes als Fahrlehrerausbildungsstätte.

Basisinformationen

Wollen Sie in einer Fahrlehrerausbildungsstätte Personen, die Fahrlehrer:in werden wollen 
(Fahrlehreranwärter:in), ausbilden oder ausbilden lassen, benötigen Sie die amtliche 
Anerkennung Ihres Betriebs.

Die Anerkennung wird auf Antrag für die Ausbildung zum Erwerb der Fahrlehrerlaubnis 
einzelner oder sämtlicher Klassen erteilt. 

Voraussetzungen

Es liegen keine Tatsachen vor, die den Inhaber oder den verantwortlichen Leiter für 
die Führung einer Fahrlehrerausbildungsstätte als unzuverlässig erscheinen lassen.
Die Fahrlehrerausbildungsstätte hat einen verantwortlichen Leiter, der in der Lage ist, 
den Unterricht sachkundig zu überwachen, und die Gewähr dafür bietet, dass die 
notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt werden.
Der Fahrlehrerausbildungsstätte stehen in ausreichender Anzahl Lehrkräfte zur 
Verfügung, die in der Lage sind, in ihrem Aufgabenbereich den Fahrlehreranwärtern 
die notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln.
Der Fahrlehrerausbildungsstätte stehen der erforderliche Unterrichtsraum und die 
erforderlichen Lehrmittel und Lehrfahrzeuge zur Verfügung.
Es wird ein sachgerechter Ausbildungsplan vorgelegt. Spätere Änderungen des 
Ausbildungsplans bedürfen der Genehmigung durch die Erlaubnisbehörde.

Ablauf
Sie können den formlosen Antrag persönlich, schriftlich per Post oder per E-Mail 
stellen.
Wenn alle Antragsunterlagen vollständig vorliegen wird die Anerkennung schriftlich 
per Post oder persönlich bei Abholung erteilt.
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Weitere Hinweise

Der Inhaber der amtlich anerkannten Fahrlehrerausbildungsstätte hat der 
Erlaubnisbehörde unverzüglich anzuzeigen: 

die Eröffnung, Verlegung, Stilllegung oder Schließung der 
Fahrlehrerausbildungsstätte,
die Bestellung und Entlassung eines verantwortlichen Leiters der 
Fahrlehrerausbildungsstätte,
Änderungen im Lehrpersonal
der Anzeige über die Einstellung einer Lehrkraft sind Unterlagen zum Nachweis der 
Eignung beizufügen,
die Verlegung, Erweiterung oder Verkleinerung der Unterrichtsräume.
Bei juristischen Personen oder nicht rechtsfähigen Vereinen als Inhabern der amtlich 
anerkannten Fahrlehrerausbildungsstätte ist die Bestellung oder das Ausscheiden von 
Personen, die nach Gesetz oder Satzung zur Vertretung berufen sind, anzuzeigen.

Benötigte Unterlagen
Antrag mit dem Namen und der Anschrift der Fahrlehrerausbildungsstätte
Unterlagen zum Nachweis der Eignung des verantwortlichen Leiters
Erklärung darüber, welche beruflichen Verpflichtungen der vorgesehene 
verantwortliche Leiter sonst noch zu erfüllen hat
Verzeichnis der Lehrkräfte und Unterlagen zum Nachweis der Eignung der Lehrkräfte
maßstabsgerechter Plan der Unterrichtsräume mit Angaben über deren Ausstattung
Erklärung, dass die vorgeschriebenen Lehrmittel zur Verfügung stehen
Aufstellung über die Anzahl und Art der Lehrfahrzeuge
Ausbildungsplan und Führungszeugnis zur Vorlage bei der Erlaubnisbehörde  

(Belegart 0) für den Antragsteller und den vorgesehenen verantwortlichen Leiter
Dem Antrag einer juristischen Person sind außerdem:  

ein beglaubigter Auszug aus dem Handelsregister oder Vereinsregister
beziehungsweise dem Antrag eines nichtrechtsfähigen Vereins Unterlagen über 
die Vertretungsbefugnis der für ihn handelnden Personen beizufügen.

Zuständige Stellen

Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung | Referat 43 
Verkehrs- und Straßenrecht

+49 421 361 0
Contrescarpe 72, 28195 Bremen
Website
office@bau.bremen.de

Gebühren / Kosten

358,00 EUR

https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-bau-mobilitaet-und-stadtentwicklung/die-senatorin-fuer-bau-mobilitaet-und-stadtentwicklung-referat-43-verkehrs-und-strassenrecht-203858
https://bau.bremen.de/
mailto:office@bau.bremen.de
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Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

unbefristet.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

1 Monat bis 3 Monate

Rechtsgrundlagen
§§ 36ff. Fahrlehrergesetz (FahrlG)

Weitere Informationen
Fahrlehrer:innen und Fahrschule

Aktualisiert am 26.03.2026

https://www.gesetze-im-internet.de/fahrlg_2018/__36.html
https://bau.bremen.de/mobilitaet/gewerblicher-verkehr/fahrlehrer-innen-fahrschule-4367
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